Die Lehrperson für Integration/ Die Integrationslehrperson
Ausbildung und Kompetenzen
Die Lehrperson für Integration ist eine spezialisierte Lehrkraft, die eine Qualifikation für den sonderpädagogischen Förderunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung erworben hat. Sie hat den Spezialisierungstitel durch einen universitären Lehrgang für Inklusion erworben. Voraussetzung für die Zulassung zum regulären Spezialisierungslehrgang mit einem Umfang von 60 ECTS-Punkten ist die Lehrbefähigung in einem Fachbereich der jeweiligen Schulstufe, für die man sich bewirbt. 
Die Spezialisierung ist vielseitig einsetzbar: Die Lehrperson ist qualifiziert, Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen – kognitiven, sensorischen sowie psychophysischen – zu unterstützen. Die Ausbildung vermittelt methodische und didaktische Ansätze für inklusive Unterrichtsformen und befähigt zur gezielten pädagogischen Intervention im gesamten Klassenverband.
Rolle in der Klasse
Die Lehrperson für Integration wird der Klasse eines Schülers oder einer Schülerin mit Beeinträchtigung zugewiesen, um den Inklusionsprozess gezielt zu fördern. Sie trägt Mitverantwortung für die gesamte Klasse und ist gleichberechtigt in die Bildungs- und Unterrichtsplanung eingebunden. Zudem wirkt sie aktiv an der Ausarbeitung und Evaluierung der Maßnahmen der Klassenräte und Lehrerkollegien mit.
Alle Lehrkräfte des Klassenrats sind gemäß dem Prinzip der gemeinsamen Verantwortung an den Integrations- und Unterstützungsmaßnahmen beteiligt. Die Integrationslehrkraft bringt dabei spezifische fachliche Kompetenzen ein, die die pädagogische Arbeit des gesamten Kollegiums bereichern – im Sinne einer kooperativen und vernetzten Zusammenarbeit. Während die Fachlehrpersonen primär auf fachlicher Ebene tätig ist, liegt der Schwerpunkt der Integrationslehrkraft auf pädagogisch-didaktischer und methodischer Unterstützung. 
Teamarbeit und Planung
Die Überwindung von Lernschwierigkeiten bei Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigung erfordert eine enge, kollegiale Zusammenarbeit. Die Anpassung des Lehrplans an die individuellen Bildungsbedürfnisse ist von grundlegender Bedeutung, unter Wahrung der allgemeinen Bildungsziele.
Die Kooperation zwischen Integrationslehrperson und Fachlehrpersonen umfasst die gemeinsame Entwicklung von Strategien und Methoden, auch im Fachunterricht, um didaktische Herausforderungen zu identifizieren und gezielt zu bewältigen. Dazu gehört auch die Bereitstellung geeigneter Materialien und didaktischer Hilfsmittel, die den Lernprozess aller Schülerinnen und Schüler unterstützen.
Die pädagogische Maßnahme gliedert sich in zwei Ebenen: 
· Die individualisierte Bildungsplanung, die im individuellen Förder- und Entwicklungsplan (FEP) verankert ist und auf die spezifischen Bedürfnisse der Schülerin oder des Schülers eingeht;
· Die konkrete Umsetzung des Inklusionsprojekts durch kontinuierliche, alltagsintegrierte Maßnahmen im Schulkontext
Ermittlung von Förderbedarfen und Netzwerkarbeit
Die Integrationslehrperson hat die Aufgabe, die spezifischen Bedürfnisse der Schülerin oder des Schülers mit Beeinträchtigung zu erkennen. Dabei berücksichtigt sie sowohl persönliche Aspekte – wie biologische, psychologische und emotionale Faktoren – als auch schulische und soziale Rahmenbedingungen. Sie unterstützt die Schule bei der Selbstevaluation ihrer inklusiven Praxis und trägt dazu bei, mögliche Barrieren zu identifizieren und abzubauen.
Darüber hinaus fördert die Integrationslehrkraft die Netzwerkarbeit zwischen allen am Inklusionsprozess beteiligten Akteuren. Sie stärkt die Zusammenarbeit innerhalb der Schule – zwischen Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, der Schulleitung und dem nicht unterrichtenden Personal – sowie mit externen Partnern wie Familien, Sozial- und Gesundheitsdiensten, spezialisierten Diensten und anderen lokalen Einrichtungen.


